
 

Abgabe bis spätestens Donnerstag, den 14. September 2023, 12:00 Uhr 
in den Briefkasten der Oberstufenleitung (Raum 34). 

Abitur 2024: Verbindliche Wahl der 
Abiturprüfungsfächer gemäß § 13 (2) OAPVO 

Nachname/ 
Vorname:  geb. am  

Klasse:  Klassenlehrkraft:  

 

Ich lege die folgenden Fächer verbindlich als meine Abiturprüfungsfächer fest: 
 

P1 
und 
P2 

 Deutsch 

 Fremsprache  (falls gewählt) in:  

 Mathematik 

 

P3  Profil gebendes Fach in: 

 

P4 
 mündlich in: 

 Präsentationsprüfung in: 

   

P5 

 wird nicht abgelegt. 

 mündlich in: 

 besondere Lernleistung in: 

 
Anmerkungen: 

 P1 und P2-Fächer sind zwei der drei Kernfächer. 

 Das P3-Fach ist das Profil gebende Fach. 

 Das P4-Fach ist ein Fach, das ununterbrochen in der gesamten Oberstufenzeit (Einführungs- und Qualifikationsphase) belegt worden ist. 

 Wird ein P5-Fach in der Form einer mündlichen Prüfung gewählt, muss dieses Fach ununterbrochen in der gesamten Oberstufenzeit belegt worden sein. 

 Aus jedem Aufgabenfeld (sprachlich-literarisch-künstlerisch, gesellschaftswissenschaftlich, mathematisch-naturwissenschaftlich) ist mindestens ein 
Abiturprüfungsfach zu wählen. 

 Diese Wahl ist verbindlich, eine Änderung nur durch einen Härtefallantrag möglich. Leistungsänderungen im weiteren Verlauf des Schuljahres stellen keine 
hinreichende Begründung für einen Härtefallantrag dar. 

 
 

     
Datum     (Prüfling) 

 
   OS-Leitung:  
   in winSCHOOL 

eingegeben am: 
 

 


